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Kapitel 1

Einleitung

Die folgende Arbeit untersucht die Gerichtsverwaltung in Deutschland und
England. Zu Beginn des ersten Kapitels sollen zunächst das Thema der vorliegenden
Arbeit einleitend erläutert und die für das Verständnis der folgenden Kapitel es-
sentiellen Begrifflichkeiten definiert werden (A.). Sodann soll die zu untersuchende
Problematik dargestellt und verdeutlicht werden, weshalb es sich lohnt, in ge-
richtsverwaltenden Fragen nach England zu blicken (B.). Die Einleitung schließt mit
einem kurzen Überblick über den Gang der Darstellung in den folgenden Kapi-
teln (C.).

A. Thematische Eingrenzung

Die Thematik, mit der sich die vorliegende Arbeit befasst, bedarf einer gewissen
Eingrenzung und Erläuterung. Dies gilt zunächst für den Begriff „Gerichtsverwal-
tung“. Hierunter wird zumeist – und auch in dieser Arbeit – die verwaltende Tätigkeit
verstanden, die sich mit der Bereitstellung der personellen und sachlichen Mittel
gegenüber den Gerichten befasst und die damit für die Bereitstellung jener Mittel
zuständig ist, die die Gerichte erst in die Lage versetzen, ihren Tätigkeiten in
Rechtsprechung und Justizverwaltung nachzukommen1. Konkret zählen zu den
Aufgaben der Gerichtsverwaltung die Zuweisung und Verwaltung der finanziellen
Mittel der Gerichte (Finanzverwaltung), die Verwaltung der Personalangelegen-
heiten (Personalverwaltung), die Bereitstellung und der Unterhalt von Gerichtsge-
bäuden und Gerichtsbibliotheken (Infrastrukturverwaltung) und die Organisation
des gerichtlichen Dienstbetriebs (Ablaufverwaltung)2. Zusammenfassend handelt
die Gerichtsverwaltung demnach von der Verwaltung der Gerichte. Dass dabei ge-
rade über die Personalverwaltung ganz erheblicher Einfluss auf die Judikative
ausgeübt werden kann, wurde mit Blick auf die polnische Justizreform zuletzt auch
in das Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit gerückt3. Die Gerichtsverwaltung

1 K. F. Röhl, Selbstverwaltung für die Dritte Gewalt, in: JZ 2002, S. 838 (840); F. Wittreck,
Die Verwaltung der Dritten Gewalt, 2006, S. 16; R. Kissel/H. Mayer, Gerichtsverfassungsge-
setz, 8. Aufl. 2015, § 12 Rn. 85.

2 Wittreck, Verwaltung (Fn. 1), S. 17.
3 A. Zoll, Die Rechtsstaatskrise vertieft sich, in: DRiZ 2017, S. 114 f.; T. Guddat, Quo vadis

Polonia, in: Betrifft Justiz 129 (2017), S. 5 ff.



ist abzugrenzen von der Verwaltung durch die Gerichte. Letztere umfasst alle Ver-
waltungsaufgaben, die die Gerichte außerhalb eines anhängigen Verfahrens mit
Außenwirkung gegenüber Bürgern wahrnehmen4. In solchen Fällen nehmen die
Gerichte keine rechtsprechende Tätigkeit, sondern Tätigkeiten der allgemeinen
öffentlichen Verwaltung wahr5. Derartige Tätigkeiten können den Gerichten aus
Zweckmäßigkeitserwägungen, wegen eines inneren Zusammenhangs oder aus
Traditionsgründen zugewiesen sein6. Konkret handelt es sich etwa um Befreiungen
vom Ehefähigkeitszeugnis für Ausländer (§ 1309 Abs. 2 Satz 1 BGB) oder Ent-
scheidungen im Berufsrecht der Rechtsanwälte und Notare7.

Soweit in dieser Arbeit von der englischenGerichtsverwaltung die Rede ist, meint
dies die Gerichtsverwaltung in England und Wales. Beide Länder teilen sich eine
einheitliche Gerichtsverwaltung, die abzugrenzen ist von den Gerichtsverwaltungen
Schottlands und Nordirlands. Die Verkürzung der Gerichtsverwaltung von England
und Wales zur englischen Gerichtsverwaltung hat primär sprachliche Gründe,
spiegelt aber auch die Gewichtung der beiden Länder innerhalb der einheitlichen
Gerichtsverwaltung wieder: Diese wird von England und damit letzten Endes von
London dominiert.

B. Problemaufriss

Fast so alt wie die Bundesrepublik ist die fortdauerndeDebatte umdie Frage, wem
in der rechtsstaatlich verfassten Demokratie des Grundgesetzes die Verwaltung der
Gerichte zustehen soll. Schon 1951 forderte der Präsident des Oberverwaltungs-
gerichts Münster Paulus van Husen in aller Deutlichkeit die „Entfesselung“ der
Dritten Gewalt aus den so empfundenen Fängen der Exekutive8. Er war davon
überzeugt, dass es demPrinzip der richterlichenUnabhängigkeit widerspräche, wenn

4 Röhl, Selbstverwaltung (Fn. 1), S. 840; Wittreck, Verwaltung (Fn. 1), S. 13 f.; Kissel/
Mayer (Fn. 1), § 12 Rn. 106.

5 Kissel/Mayer (Fn. 1), § 12 Rn. 106.
6 H. Domcke, Verfassungsrechtliche Aspekte der Justizverwaltung, in: FS Bengl, 1984, S. 3

(6); Wittreck, Verwaltung (Fn. 1), S. 11; Kissel/Mayer (Fn. 1), § 12 Rn. 106.
7 Wittreck, Verwaltung (Fn. 1), S. 14; Kissel/Mayer (Fn. 1), § 12 Rn. 106.
8 Sein Ausführungen zur „Entfesselung der Dritten Gewalt“ sind veröffentlicht in AöR 78

(1952/1953), 49 (49 f.), wobei die Dringlichkeit seines Anliegens auf S. 59 deutlich wird: Hier
erklärt van Husen, dass der Weg zur Selbstständigkeit der Gerichte „nur über die Leiche des
Justizministers“ führe. – Erwähnung findet van Husen bis heute, etwa bei C. Dästner,
Selbstverwaltung der Gerichte als Voraussetzung ihrer Unabhängigkeit im schlanken Staat?, in:
H. Schulze-Fielitz/C. Schütz (Hrsg.), Justiz und Justizverwaltung zwischen Ökonomisie-
rungsdruck und Unabhängigkeit, 2002, S. 201 (201 f.); G. Mackenroth/H. Teetzmann, Mehr
Selbstverwaltung der Justiz –Markenzeichen zukunftsfähiger Rechtsstaaten, in: ZRP 2002, 337
(337);H.-J. Papier, Zur Selbstverwaltung der Dritten Gewalt, in: NJW 2002, 2585 (2585) oder
C. Sennekamp, Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus! Demokratieprinzip und Selbstverwal-
tung der Justiz, in: NVwZ 2010, 213 (213).
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die Gerichtsverwaltung in den Händen der Exekutive läge9. Genau dies war in
Deutschland aber traditionell der Fall: Mit Inkrafttreten des Gerichtsverfassungs-
gesetzes von 1877 übernahm die Exekutive weitestgehend die Verwaltung der Ge-
richte10. Hieran änderte sich weder in der Weimarer Zeit noch zu Zeiten der NS-
Diktatur Grundlegendes11. Lediglich innerhalb der Exekutive verschob sich in den
Jahren 1934 und 1935 die Kompetenz für die Gerichtsverwaltung von den Ländern
auf das Reich und konkret auf das Reichsjustizministerium12. In der jungen Bun-
desrepublik fiel die Forderung van Husens zunächst auf fruchtbaren Boden: Sie
wurde schon bald von anderen aufgegriffen und prägte unter der Schlagzeile
„Selbstverwaltung der Justiz“ eine in den fünfziger Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts energisch geführte Debatte13. Praktisch blieb die Gerichtsverwaltung in
Deutschland demGrunde nach Exekutivverwaltung. Hieran änderte sich auch in den
folgenden Jahrzehnten wenig, was in nicht unerheblichem Maße damit zusam-
menhing, dass die Selbstverwaltungsdebatte weitestgehend eingeschlafen war14.

9 van Husen, Entfesselung (Fn. 8), S. 55 ff.
10 Wittreck, Verwaltung (Fn. 1), S. 49 f.
11 Wittreck, Verwaltung (Fn. 1), S. 43 ff.
12 L. Gruchmann, Die Überleitung der Justizverwaltung auf das Reich 1933–1935, in:

Bundesministerium der Justiz (Hrsg.), Vom Reichsjustizamt zum Bundesministerium der
Justiz, 1977, S. 119 (125 ff.); Wittreck, Verwaltung (Fn. 1), S. 59 f.

13 Siehe etwa auf der zustimmenden Seite O. Kollmann, Die Dritte Gewalt (Tragweite und
Folgerungen), in: DRiZ 1952, S. 186 (187 f.); ders., Selbstverwaltung der Gerichte?, in: DÖV
1953, S. 600 ff.; Eb. Schmidt, Richtertum, Justiz und Staat, in: JZ 1953, S. 321 (325);
K. F. Freiherr von Schowingen, Selbstverwaltung der Gerichte und Personalpolitik, in: DÖV
1953, S. 531 ff.; W. Verweyen, Magna cum diligentia. Ein Beitrag zum Postulat: „Selbstver-
waltung der Justiz“, in: DRiZ 1953, S. 154 ff.; dagegen R. Amelunxen, Selbstverwaltung der
rechtsprechendenGewalt, in: DRiZ 1953, S. 52 f.;E. Kern, Selbstverwaltung der Gerichte?, in:
AöR 79 (1953), S. 87 (90); U. Scheuner, Die Selbständigkeit und Einheit der Rechtspflege, in:
DÖV 1953, S. 517 (521 f.). Die in juristischen Kreisen große Prominenz dieser Debatte lässt
sich daran ablesen, dass die „vollständige Selbstverwaltung aller Gerichte im Rahmen des
Grundgesetzes“ auch auf dem 40. Deutschen Juristentag 1953 thematisiert wurde, siehe
H. K. J. Ridder, Empfiehlt es sich, die vollständige Selbstverwaltung aller Gerichte im Rahmen
des Grundgesetzes gesetzlich einzuführen?, in: Verhandlungen des Vierzigsten Deutschen
Juristentages, Bd. I, 1953, S. 91 ff.; H. P. Ipsen, Empfiehlt es sich, die vollständige Selbst-
verwaltung aller Gerichte im Rahmen des Grundgesetzes gesetzlich einzuführen?, in: Ver-
handlungen des Vierzigsten Deutschen Juristentages, Bd. II, 1953, S. C 5 ff.; A. Arndt, Emp-
fiehlt es sich, die vollständige Selbstverwaltung aller Gerichte im Rahmen des Grundgesetzes
gesetzlich einzuführen?, ebda., S. C 41 ff. – Dass vanHusen heute (wohl zu Recht) als Auslöser
der größeren Debatte gilt, sollte allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass erste Selbst-
verwaltungsforderungen schon in der NS-Zeit artikuliert wurden; dazu Wittreck, Verwaltung
(Fn. 1), S. 644 ff.

14 Den Grund hierfür sieht Röhl, Selbstverwaltung (Fn. 1), S. 839 darin, dass mit der
Verabschiedung des Deutschen Richtergesetzes und der Einführung einer eigenständigen
Richterbesoldung zwei wichtige Forderungen der Richterschaft erfüllt wurden; auch J. Grot-
heer, Selbstverwaltung der Justiz, in: Schulze-Fielitz/Schütz, Justiz (Fn. 8), S. 55 (56) kon-
statiert, dass „das Thema totgeschwiegen [wurde]“.
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